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1. 	PRÜFUNGSAUFTRAG 

Entsprechend § 128 Abs. 1 HGO i. V. m. § 131 Abs. 1 Nr. 1 HGO obliegt dem Rechnungs-
prüfungsamt die Prüfung des vom Magistrat der Stadt Karben erstellten Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2011 (Anlagen 1 bis 4) unter Einbeziehung der Buchführung und des 
Rechenschaftsberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 (Anlage 
5) vorzunehmen und das Ergebnis seiner Prüfung in einem Schlussbericht zusammenzufas-
sen. Zuständig für die Stadt Karben ist die Revision des Wetteraukreises (§ 129 S. 3 HGO). 

Die zur Prüfung des Jahresabschlusses notwendigen Unterlagen (Bücher, Belege, Akten) 
wurden vorgelegt. 

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung berichtet dieser Schlussbericht, der in Anlehnung 
an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfun-
gen des Instituts der Rechnungsprüfer (vgl. IDR PL 260) erstellt wurde. 
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2. 	GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 

2.1 	Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Stadt 

2.1.1 	Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 

Im Jahresabschluss sowie Rechenschaftsbericht wurden nach Auffassung der Revision fol-
gende wesentlichen Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Stadt getroffen: 

1. Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 4.752.116,11 E ab. 
Gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan, der einen Jahresfehlbetrag von 
3.241.250,00€ vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 1.510.866,11 E. 
Die wesentlichen Veränderungen, die zur Verschlechterung des Ergebnisses führten, 
sind Mindererträge im Bereich der privat-rechtlichen Leistungsentgelte (109,7 TE) 
und der Erträge aus Steuern, steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträge aus gesetzli-
chen Umlagen (800,7 TE). Im Bereich der Aufwendungen sind Mehraufwendungen 
bei den Versorgungaufwendungen (366,6 TE) und den Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (378,9 TE) zu verzeichnen. Bei den außerordentlichen Erträgen 
(z. B. Gewinne aus Grundstücksverkäufen) wirkten sich Mindererträge von 740,5 TE 
ergebnisverschlechternd aus. 

2. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 12.870,2 TE erhöht. Dies resul-
tiert aus der Auflösung der Rückstellung für den Finanzausgleich (17.622,4 TE) und 
des Jahresfehlbetrages 2011 (-4.752,1 TE). 

3. Der Finanzmittelbestand hat sich in 2011 um -1.876.784,53 E auf -118.155,16 E ge-
genüber dem Bestand zum 31. Dezember 2010 (1.758.629,37€) vermindert. 

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt: 

Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Stadt geben insge-
samt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Stadt wieder. 

2.1.2 	Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 

Im Rechenschaftsbericht wurden nach Auffassung der Revision folgende wesentlichen Aus-
sagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 
der Stadt getroffen: 

1. Die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 weist einen Fehlbetrag im 
ordentlichen Ergebnis i. H. v. 6.030.250,00 E aus. Im Ergebnis wird dieser Planansatz 
um 885,3 TE überschritten. Im außerordentlichen Ergebnis wird der geplante Über-
schuss von 2.789,0 TE um 625,6 TE unterschritten. 

2. Das Ertragsaufkommen der Stadt ist im Wesentlichen von der allgemeinen Steu-
erentwicklung abhängig. Im Haushaltsjahr 2011 beträgt der Anteil der Steuern und 
steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen an den 
ordentlichen Erträgen 67,14 %. (Vj. 69,31 %). Im Wesentlichen sind dies Erträge aus 
der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Abhän- 
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gigkeit von nur zwei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Ent-
wicklung stellen erhebliche Risiken für die Stadt dar. 

3. Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung ist auch weiterhin von nicht ausgeglichenen 
Ergebnishaushalten auszugehen. Gemäß Konsolidierungsvertrag zwischen der Stadt 
Karben und dem Land Hessen soll der Haushaltsausgleich im Jahr 2015 erfolgen. 

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt: 

Die Aussagen im Rechenschaftsbericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie 
die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach Auffassung der Rechnungsprüfung 
zutreffend wider. 

	

2.2 	Frist für die Aufstellung des Jahresabschlusses und Vorlage des Schlussbe- 
richts an die Stadtverordnetenversammlung 

Die Stadt hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustel-
len. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, 
Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. 

Gemäß § 112 Abs. 9 HGO soll der Magistrat der Stadt den Jahresabschluss innerhalb von 
vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und die Stadtverordnetenver-
sammlung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses unterrichten. 

Der Magistrat hat die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 am 12.01.2015 
beschlossen. Der uns vorgelegte Jahresabschluss datiert vom 13.10.2015. Die Frist nach 
§ 112 Abs. 9 HGO wurde somit nicht eingehalten. 

Der Magistrat legt nach Abschluss der Prüfung durch die Revision den Jahresabschluss mit 
dem Schlussbericht der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung 
vor. 

	

2.3 	Erteilung der Entlastung der Vorjahresrechnung 

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 10.09.2015 dem Magistrat Entlas-
tung für die geprüften Haushaltsjahre 2007 bis 2009 erteilt Die Veröffentlichung erfolgte am 
31.10.2015 in der Wetterauer Zeitung. Die Auslegung der Jahresrechnungen fand vom 
02.11.2015 bis 10.11.2015 im Rathaus der Stadt Kerben statt. 

Die Entlastung für das geprüfte Haushaltsjahr 2010 lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Schlussberichtes nicht vor. 
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2.4 	Prüfungsfeststellungen 

Bei Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts wur-
den keine wesentlichen Unrichtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und die 
sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen oder Tatsachen, 
die schwerwiegende Verstöße des Magistrats oder der Beschäftigten gegen Gesetz oder 
Satzung erkennen lassen, festgestellt. 

Die Buchungssystematik hinsichtlich der Verbuchung von Abwasser- und Wasserbeiträgen 
ist nicht korrekt und sollte im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 korrigiert werden (Be-
reinigung Stadtwerke-Konten). Dies ist nicht erfolgt. Eine Abstimmung wird voraussichtlich 
erst im Jahresabschluss 2013 vorgelegt. 

Der Zahlungsmittelbestand aus SIP-Darlehen wurde auf einem separaten Tagesgeldkonto 
bei der Sparkasse Oberhessen (Nr. 242013743) geführt. Für dieses Konto ist ein Zahlweg 
vorhanden (B1050). Die Buchungen erfolgten jedoch nur im Hauptbuch, so dass der Aus-
weis der liquiden Mittel in der Bilanz korrekt ist. Im Tagesabschluss und in der Finanzrech-
nung fehlt jedoch der Zahlungsmittelbestand aus den SIP-Darlehen. Zum 31.12.2012 waren 
die SIP-Mittel vollständig verausgabt und der Kontostand auf dem Tagesgeldkonto wieder 
Null. Im Anhang und im Rechenschaftsbericht ist die rechnerische Überleitung zwischen 
Bilanz und Finanzrechnung zwar enthalten, trotzdem sind Finanzrechnung und Tagesab-
schluss nicht vollständig. 

Die von der Kommune mitgeteilten offenen Posten im Bereich der Umsatzsteuer gegenüber 
dem Finanzamt lassen sich nicht mit den ausgewiesenen Salden im Buchhaltungssystem 
abgleichen. Eine Abstimmung der Umsatzsteuer liegt somit nicht vor. In zukünftigen Haus-
haltsjahren ist eine Abstimmung der Umsatzsteuer herbeizuführen. 

Die Stadt hat entgegen der in der Kommentierung zum Gemeindehaushaltsrecht vorge-
schlagenen Methode zur Ermittlung der Finanzausgleichsrückstellung nach der Durch-
schnittsmethode (Vergleich mit dem Durchschnittwert der zurückliegenden Jahre) eine eige-
nen Berechnung durch Vorjahresvergleich vorgenommen. 
Im Berichtjahr führen beide Methoden zu dem Ergebnis, dass keine Rückstellung zu bilden 
ist. 

Die Prüfungsfeststellungen sind der Verwaltungsleitung mitgeteilt und von dieser anerkannt 
worden. 

Insgesamt wurden auf Grund der Prüfung 18 Nachbuchungen/Umbuchungen/Korrekturen in 
Höhe von 54.186.409,61 E vorgenommen. 
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3. 	GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 

	

3.1 	Gegenstand der Prüfung 

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses 
- bestehend aus Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie Anhang - 
und des Rechenschaftsberichts liegen in der Verantwortung des Magistrats der Stadt. 

Aufgabe der Revision ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung 
ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des 
Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und 
über den Rechenschaftsbericht abzugeben. 

Dazu hat die Revision den Haushaltsplan, die Buchführung, die Anlagen, den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2011, bestehend aus der Vermögensrechnung, der Ergebnis-
rechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen sowie dem Anhang (Anlagen 1 bis 4) 
und den Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2011 (Anlage 5) der Stadt geprüft. Der 
Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der 
HGO bzw. GemHVO aufgestellt. 

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
über den Jahresabschluss, Anhang und den Rechenschaftsbericht sowie die Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. 

3.2 	Art und Umfang der Prüfung 

Nach § 128 HGO wurde der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 mit allen Unterla-
gen im Rathaus der Stadt Kerben, Rathausplatz 1, 61184 Karben und in den eigenen Büro-
räumen geprüft und festgestellt, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 

und belegt sind, 
3. bei den Einnahmen und Ausgaben, den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und 

Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden 
Vorschriften verfahren worden ist, 

4. die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 
5. der Jahresabschluss nach § 112 Abs. 2 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darstellt, 
6. der Bericht nach § 112 Abs. 3 HGO eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt 

vermittelt. 

Die Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach §§ 128 und 131 HGO und dem risikoorientier-
ten Prüfungsansatz in Anlehnung an die vom IDW und IDR entwickelten Grundsätze ord-
nungsmäßiger (kommunaler) Abschlussprüfung vorgenommen. 

Der vorliegende Bericht basiert auf den Empfehlungen des IDR. 
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Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hin-
reichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahres-
abschluss und der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. 

Die Prüfungsstrategie orientiert sich an folgenden Zielen: 

• Prüfung der Vollständigkeit  
Es war zu prüfen, ob alle gemäß § 49 GemHVO aufzuführenden Bestandteile der Ver-
mögensrechnung tatsächlich im Jahresabschluss abgebildet sind. 

• Prüfung der Existenz:  
Es war zu prüfen, ob alle im Jahresabschluss abgebildeten Posten vorhanden sind. 

• Prüfung der Bewertung:  
Es war zu prüfen, ob alle Vermögenswerte, Schulden und Rechte im Jahresabschluss 
unter Beachtung der Bewertungsvorschriften richtig bewertet und abgeschrieben worden 
sind. 

• Prüfung der Richtigkeit  
Es war zu prüfen, ob alle Beträge und sonstigen Angaben, die sich auf Posten im Jah-
resabschluss beziehen, korrekt ermittelt wurden. 

• Prüfung der Abgrenzung:  
Es war zu prüfen, ob alle im Jahresabschluss erfassten Posten der richtigen Rechnungs-
legungsperiode zugeordnet wurden. 

• Prüfung des Eigentums und der Verpflichtungen:  
Es war zu prüfen, ob die im Jahresabschluss abgebildeten Vermögenswerte zum Jah-
resabschlussstichtag der Kommune zuzuordnen waren und ob hinsichtlich der ausge-
wiesenen Schulden zum Jahresabschlussstichtag entsprechende Verpflichtungen be-
standen. 

• Prüfung des Ausweises:  
Es war zu prüfen, ob die einzelnen Positionen des Jahresabschlusses in den zutreffen-
den Bilanzkonten erfasst wurden und ob Ausweis und Erläuterungen im Jahresab-
schluss, im Anhang sowie im Rechenschaftsbericht sachgerecht und verständlich sind. 

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die Revision eine am Risiko der Stadt 
ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung wurde auf der Grund-
lage von Auskünften der Verwaltungsleitung und erster analytischer Prüfungshandlungen 
sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontroll-
systems erstellt. 

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwi-
ckelt, das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren unter Ein-
beziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen Internen Kon-
trollsystems der Stadt Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt. 

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bi-
lanzierung und die Angaben in Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht ein. Sie beinhal-
tet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze 
und wesentlicher Einschätzungen des Magistrats sowie eine Beurteilung der Gesamtaussa-
ge des Jahresabschlusses mit Anhang und des Rechenschaftsberichts. 
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Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Rechenschaftsberichts 
waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berück-
sichtigung der während der Abschlussprüfung gewonnen Erkenntnisse beurteilt worden, ob 
sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Stadt vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
darstellen. 

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Auf-
bau- und Funktionsprüfungen. Die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoorientier-
ten Prüfungshandlungen basieren auf einer Zufallsauswahl oder einer bewussten Auswahl 
der zu prüfenden Stichprobenelemente. 

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwer-
punkten des Prüfungsprogramms geführt: 

• Vollständigkeit und Fortschreibung des Sachanlagevermögens, 
• Bewertung der Forderungen, 
• Vollständigkeit und Fortschreibung der Rückstellungen, 
• Prüfung der größten Ertrags- und Aufwandspositionen. 

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der Einsatz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden im Hinblick auf diese Prüfungsschwerpunkte unter 
Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt. 

Insbesondere wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt bzw. folgende Prüfungs-
ergebnisse und Arbeiten Dritter verwendet: 

• Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen haben wir Saldenbestätigungen der Kreditin-
stitute sowie ausgewählter Debitoren und Kreditoren eingeholt. 

• Die Rückstellungen wurden durch Befragungen der Bediensteten und der Verwal-
tungsleitung auf Vollständigkeit untersucht Die zutreffende Ermittlung der Rückstel-
lungshöhe wurde durch stichprobenhafte Prüfung der Berechnungen und einer kriti-
schen Beurteilung der vorgenommenen Schätzungen geprüft. 

• Zur Prüfung der Pensions- und Beihilferückstellungen lag der Revision ein versiche-
rungsmathematisches Gutachten der Versorgungskasse für die Beamten der Ge-
meinden und Gemeindeverbänden in Darmstadt vor. Auf Grund der Einschätzungen 
der Qualifikation der Sachverständigen sowie der Beurteilung von Art und Umfang 
deren Tätigkeit hat sich die Revision bei der Prüfung auf deren Arbeitsergebnisse 
gestützt. 

• Für die Altersteilzeitrückstellung lagen uns eigene Berechnungen von Dr. Penn 6 & 
Pabst, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung vor. 

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen im Zeitraum vom 02.11.2015 bis 11.12.2015 in 
den Räumen des Rathauses der Stadt Kerben und in den eigenen Büroräumen durchge-
führt. 

Die noch notwendigen Änderungen in Anhang und Rechenschaftsbericht wurden uns mit 
dem unterschriebenen Jahresabschluss am 13.07.2016 zugesandt. 
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Die Revision ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
das Prüfungsurteil bildet. 

Ausgangspunkt der Prüfung war der geprüfte und unter dem Datum vom 24.09.2015 mit 
dem eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31.12. 2010. 

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltungsleitung erteilt. 
Der Bürgermeister hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsbe-
richts am 23.12.2015 schriftlich bestätigt. 
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4. GRUNDLAGEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 

4.1 	Kommunaler Schutzschirm (Laufzelt / Bedingungen) 

Die Kommune hat zum 14.12.2012 den Konsolidierungsvertrag zwischen dem Land Hessen 
und der Stadt Karben unterzeichnet. 

Gemäß § 1 gewährt das Land zur Erreichung des schnellstmöglichen Haushaltsausgleichs 
der Stadt nach Maßgabe des Schutzschirrngesetzes und der Verordnung zur Durchführung 
des Schutzschirmgesetzes 

1. Entschuldungshilfen von 16.299.808,00 E, 
2. Zinsdiensthilfen des Landes und 
3. Zinsdiensthitfen aus dem Landesausgleichsstock. 

Gemäß § 2 verpflichtet sich die Stadt, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich im ordentli-
chen Ergebnis spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahrs/Rechnungsjahrs 2015 zu er-
reichen (Konsolidierungszeitraum). 

In den darauffolgenden Jahren gilt die doppische Schuldenbremse, d. h. nach Erreichen des 
jahresbezogenen Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses darf die Stadt neue Investitions-
und Kassenkredite grundsätzlich nur aufnehmen, wenn der jahresbezogene Ausgleich des 
ordentlichen Ergebnisses weiterhin gewährleistet ist. Die Verpflichtung erstreckt sich auf den 
Haushaltsplan und den Jahresabschluss. 

Gemäß § 9 endet der Vertrag, wenn der Regierungspräsident auf Nachweis der Stadt be-
standskräftig festgestellt hat, dass ihr Ergebnishaushalt und ihre Ergebnisrechnung im drit-
ten aufeinanderfolgenden Jahr ausgeglichen waren. 
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4.2 	Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 

Grundlagen der Finanzwirtschaft waren 

a) die von der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2011 beschlossene Haushaits-
satzung mit Haushaltsplan, 

im Ergebnishaushalt 

beim ordentlichen Ergebnis 
die Erträge 
die Aufwendungen 

beim außerordentlichen Ergebnis 
die Erträge 
die Aufwendungen 

29.257.650,00 
32.918.800,00 

0,00 
0,00 

mit einem Fehlbedarf von 	 -3.661.150,00 

im Finanzhaushalt 

aus laufender Verwaltungstätigkeit 
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 	 -2.451.150,00 

aus Investitionstätigkeit 
die Einzahlungen 	 2.411.500,00 
die Auszahlungen 	 1.806.200,00 

aus Finanzierungstätigkeit 
die Einzahlungen 	 0,00 
die Auszahlungen 	 605.300,00 

mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 	 -2.451.150,00 

Die gemäß § 97 Abs. 2 HGO geforderte öffentliche Bekanntmachung des Entwurfes der 
Haushaltssatzung wurde am 18.12.2010 in der Wetterauer Zeitung vorgenommen. Die öf-
fentliche Auslegung des Entwurfes fand vom 20.12.2010 bis 29.12.2010 statt. 

Nach § 97 Abs. 4 HGO ist die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen der Aufsichtbehörde vorzulegen. Die Vorlage soll spätestens 
einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. 

Dieser Termin wurde in dem geprüften Haushaltsjahr 2011 mit der am 02.02.2011 erfolgten 
Vorlage verfehlt. 

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. 
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Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 erfolgte 
am 12.03.2011 in der Wetterauer Zeitung. Gemäß § 97 Abs. 5 HGO lag die Haushaltssat-
zung mit ihren Anlagen in der Zeit vom 14.03.2011 bis 22.03.2011 im Rathaus der Stadt 
Karben zur Einsichtnahme öffentlich aus. 

Im geprüften Haushaltsjahr waren somit bis zum Ende der Auslegungsfrist die Bestimmun-
gen des § 99 HGO über die vorläufige Haushaltsführung anzuwenden. Danach durfte die 
Stadt u. a. nur Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder die für 
die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bau-
ten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushaltes fortsetzen, für die im 
Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen sind. 

b) die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 mit Nachtragshaushaltsplan, von der Stadt-
verordnetenversammlung beschlossen in ihrer Sitzung am 09.12.2011. 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die Ansätze 

Im Ergebnishaushalt 	 auf nunmehr festgesetzt 

beim ordentlichen Ergebnis  
die Erträge 	 26.846.450,00 
die Aufwendungen 	 32.876.700,00 

beim außerordentlichen Ergebnis  
die Erträge 	 3.000.000,00 
die Aufwendungen 	 211.000,00 

mit einem Fehlbedarf von 	 -3.241.250,00 

Im Finanzhaushalt 

aus laufender Verwaltungstätigkeit  
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 	 -5.633.850,00 

aus Investitionstätigkeit 
die Einzahlungen 
die Auszahlungen 

aus Finanzierungstätigkeit 
die Einzahlungen 
die Auszahlungen 

5.362.900,00 
1.577.600,00 

830.000,00 
1.615.300,00 

mit einem Finanzrnittelfehlbedarf von 	 -2.633.850,00 
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Die gemäß § 97 Abs. 2 HGO geforderte öffentliche Bekanntmachung des Entwurfes der 
1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 19.11.2011 in der Wetterauer Zeitung vorgenom-
men. Die öffentliche Auslegung des Entwurfes fand vom 21.11.2011 bis 29.11.2011 statt. 

Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung 
wurde gemäß § 97 Abs. 4 HGO mit ihren Anlagen am 16.12.2011 der Aufsichtsbehörde vor-
gelegt. 

Die öffentliche Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2011 erfolgte am 04.02.2012 in der Wetterauer Zeitung. Gemäß § 97 Abs. 5 HGO lag die 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in der Zeit vom 06.02.2012 bis 14.02.2012 im Rathaus 
der Stadt Karbon zur Einsichtnahme öffentlich aus. 

	

4.3 	Kreditermächtigung und -genehmigung 

Kredite wurden gemäß § 2 der Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2011 nicht veranschlagt. 

Gemäß § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde im Haushaltsjahr 2011 der Gesamtbe-
trag der vorgesehenen Kredite auf 830.000,00 E erhöht. 

Die entsprechende Genehmigung der Aufsichtsbehörde für die 1. Nachtragshaushaltssat-
zung erfolgte am 16.01.2012. 

Gemäß § 103 Abs. 3 HGO gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushalts-
jahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht 
rechtzeitig bekannt gemacht worden ist, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. 

	

4.4 	Verpflichtungsermächtigungen 

Ein Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde gemäß § 3 der Haushaltssat-
zung im geprüften Haushaltsjahr i. H. v. 60.000,00 E festgesetzt und mit der 1. Nachtrags-
haushaltssatzung auf 255.000,00 E erhöht. 

Die entsprechende Genehmigung der Aufsichtsbehörde für die 1. Nachtragshaushaltssat-
zung erfolgte am 16.01.2012. 

4.5 	Kassenkredite 

Der unter § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite betrug in 
dem geprüften Haushaltsjahr 20.000.000,00€. Gemäß § 4 der 1. Nachtragshaushaltssat-
zung wurde der bisherige Höchstbetrag der vorgesehenen Kassenkredite nicht geändert. 
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4.6 	Steuersätze für die Realsteuern 

Die Steuersätze für die Realsteuern betrugen gemäß § 5 der Haushaltssatzung im Haus-
haltsjahr 2011: 

Landesdurchschnitt 
Grundsteuer A 260 v. H. 278 v. H. 
Grundsteuer B 250 v. H. 290 v. H. 
Gewerbesteuer 330 v. H. 333 v. H. 

Diese Steuersätze wurden gemäß § 5 der 1. Nachtragshaushaltssatzung im Haushaltsjahr 
2011 nicht geändert. 

Damit liegt die Stadt Karben nach dem vom Hessischen Statistischen Landesamt für das 
Jahr 2011 herausgegebenen Realsteuervergleich bei den Steuersätzen der Grundsteuer A, 
der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer unter dem gewogenen Durchschnittshebesatz 
der kreisangehörigen Kommunen des Landes Hessen mit einer Einwohnerzahl von 20.000 
bis unter 50.000. 

	

4.7 	Stellenplan 

Im Haushaltsjahr 2011 galt der von der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2011 be-
schlossene Stellenplan. 

Die Anzahl der Planstellen 2011 gegenüber 2010 verringerte sich um 41,58 Stellen von bis-
her 184,67 Stellen auf 143,09 Stellen. 

	

4.8 	Fraktionsgeschäftsmittel 

Fraktionsgeschäftsmittel nach § 36 a Abs. 4 HGO wurden insgesamt i. H. v. 1.178,28 E ge-
währt. 

Sitzungsgelder wurden gemäß § 3 der Entschädigungssatzung über insgesamt 29.712,36 
gewährt. 
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5. 	FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

5.1 	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

5.1.1 	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Buchführung und Software 

Die Bücher der Stadt werden nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt. Es 
gelten die einschlägigen Vorschriften der GemHVO und der GemKVO. Die Stadt Kerben ist 
Anwender des EDV-Verfahrens "New System Kommunal" von der Firma ekom21, Gießen. 

Der Revision wurde die Zertifizierung der Version "New System Kommunal NKR/ NKFsys-
tem 6.0 Hessen" vorgelegt. Hiernach ist eine grundsätzliche Eignung für den Einsatz in der 
öffentlichen Verwaltung in Hessen bestätigt. 

Gemäß dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 18. Februar 
2010 genügt es, wenn das Verfahren vor Anwendung von einer Prüfungseinrichtung, die in 
keiner Geschäftsbeziehung zum Programm-/Verfahrensautor bzw. -vertreiber steht, geprüft 
worden ist. Vom Anwender muss das Verfahren unverändert übernommen werden und das 
örtlich zuständige Rechnungsprüfungsamt sich aufgrund des Berichts über die Prüfung des 
Verfahrens, aus dem Ziel, Inhalt, Durchführung sowie Ergebnis der Prüfung hervorgehen 
müssen, überzeugt haben, dass eine eigene ergänzende Prüfung nicht erforderlich ist. 

Daher hat die Revision von einer eigenen Prüfung abgesehen. 

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege 
wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die 
Zahlen der Votjahresbilanz wurden richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss 
wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und vom Magistrat aufgestellt. 

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rück-
stellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten wurden erbracht. 

Die Stadt hat gemäß § 10 Abs. 3 GemHVO produktorientierte Ziele festzulegen sowie Kenn-
zahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Dieser Vorgabe wurde bisher nicht gefolgt. 

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von 
der Stadt getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die 
Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung 
der Revision im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzun-
gen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Un-
terlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buch-
führung, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht. 



Stadt Kerben 
Bericht über die Prüfung das 
Jahresabschlusses zum 31.12.2011 Wattmacheis Seite 19 von 29 

Inventur 

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Nr. 4 der Verwaltungsvorschriften zu § 36 GemHVO-
Doppik die Buchbestände der Anlagenbuchhaltung regelmäßig, z. B. in einem drei- bis fünf-
jährigen Rhythmus, mit den tatsächlichen vorhandenen Vermögensgegenständen des Anla-
gevermögens abzustimmen sind. Nach der zum Eröffnungsbilanzstichtag erfolgten Inventur 
ist somit spätestens zum 31.12.2012 eine körperliche Inventur durchzuführen. Dies hat noch 
zu erfolgen. 

Internes Kontrollsystem 

Das rechnungslegungsbezogene Interne Kontrollsystem gewährleistet eine vollständige, 
richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungs-
legung. 

Nach unseren Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des Kommunalen 
Verwaltungskontenrahmens (KVKR) erstellte und für den Jahresabschluss angewandte Kon-
tenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffs. 

Korruptionsvermeidung  

Gemäß dem Erlass des HMdIS „Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunalverwaltun-
gen" müssen die Kommunen prüfen, welche Tätigkeitsbereiche ihrer Verwaltung konkret 
korruptionsgefährdet sind. In Dienstanweisungen (z. B. zur Durchführung von Vergabever-
fahren) sind vorbeugende Maßnahmen festzulegen. 

Im Übrigen verweisen wir auf die Vorgaben des Erlasses. 

5.12 	Einziehung der Erträge 

Die Prüfung nach § 26 GemHVO hat ergeben, dass sowohl die kassenmäßige Vereinnah-
mung als auch die Verpflichtung zur vollständigen Erfassung und Festsetzung der zu-
stehenden Erträge durch den Magistrat grundsätzlich erfolgt ist. 

Die rechtzeitige Beitreibung nach den Vorschriften des Hessischen Vollstreckungsgesetzes 
ist durch die eigene Vollstreckungsstelle (ab 2013 Vollstreckungsstelle des Wetteraukreises) 
gewährleistet. 

5.1.3 Bewirtschaftung und Überwachung der Aufwendungen und Auszahlungen 

Die im Haushaltsjahr 2011 zur Verfügung gestellten Mittel wurden nach § 27 GemHVO so 
verwaltet, dass sie zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes 
ausreichten. Es wurde der Grundsatz beachtet, dass Mittel erst dann in Anspruch genom-
men wurden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert. 
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5.1.4 	Haushaltsüberschreitungen 

Für die Verwaltung gilt der Grundsatz der Bindung an die Haushaltsansätze. Abweichungen 
von den Planansätzen lassen sich in der Praxis nicht immer vermeiden. Werden jedoch bis-
her nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei den einzel-
nen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem zum Verhält-
nis der gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang notwendig, dann 
ist nach § 98 Abs. 2 HGO eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen. 

Im Haushaltsjahr 2011 sind im Ergebnishaushalt folgende Mehraufwendungen entstanden. 

Mehraufwendungen 

Versorgungsaufwendungen 366.555,72 € 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 378.927,25 € 

Abschreibungen 37.615,81 € 

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 364.213,28€ 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.803,94 € 

Eine Erläuterung der wesentlichen Mehraufwendungen und Auszahlungen kann aus dem 
von der Stadt Karben erstellten Rechenschaftsbericht entnommen werden. 

Nach § 100 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet 
ist. Über die Leistung dieser Ausgaben entscheidet der Magistrat, soweit die Stadtverordne-
tenversammlung keine andere Regelung trifft; im Übrigen ist der Stadtverordnetenversamm-
lung davon alsbald Kenntnis zu geben. 

Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, bedür-
fen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Die Stadt Karben hat 
diesbezüglich im Haushaltsjahr 2011 keine Regelungen getroffen. Dieser unbestimmte 
Rechtsbegriff muss von der Kommune ausgelegt werden. Die Revision empfiehlt die Defini-
tion einer Unerheblichkeitsgrenze in der jeweiligen Haushaltssatzung bis zu der der Magist-
rat ermächtigt ist, die entsprechenden Beschlüsse zu fassen, festzulegen. Auskunftsgemäß 
ist eine entsprechende Formulierung in der Haushaltssatzung ab Haushaltsjahr 2014 enthal-
ten. 

Die im Haushaltsjahr 2011 entstandenen über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszah-
lungen i. H. v. 125,8 TE/ 94,0 T€ wurden noch nicht beschlossen. Wir empfehlen dies im 
Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss nachzuholen. 

Im Hinblick auf die Bestimmungen der HGO ist darauf zu verweisen, dass die erforderlichen 
Beschlüsse nach § 100 HGO vor Entstehen der Haushaltsüberschreitung unter Aufzeigung 
der Deckung zu fassen sind. 
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5.1.5 Vergabeverfahren 

Aus der technischen Prüfung ergaben sich in einem Punkt Beanstandungen. Diese wurden 
im Hinblick auf das Vergabeverfahren bereinigt. 

5.1.6 	Übertragbarkeit der Ansätze 

Abweichend vom Prinzip der Jährlichkeit können gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Haushalts-
ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt wer-
den. Die übertragenen Aufwendungen bleiben jedoch längstens bis zum Ende des zweiten 
auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die Übertragbarkeit ist gemäß § 17 
Abs. 1 Nr. 8 GemHVO mittels Haushaltsvermerk im Haushaltsplan zu kennzeichnen. 

Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen blei-
ben nach § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck ver-
fügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss 
des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen 
benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben 
die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jah-
res verfügbar. 

Erträge und Einzahlungen sind nicht übertragbar. 

Für die Übertragbarkeit von Kreditermächtigungen ist § 103 Abs. 3 HGO anzuwenden. 
Demnach gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden 
Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt 
gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. 

Im Bereich der Aufwendungen wurden im geprüften Haushaltsjahr keine Übertragungen 
vorgenommen. Die Liste der übertragenen Haushaltsreste im Bereich der Investitionen ist 
dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt. 

5.1.7 Jahresabschluss 

Die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung sind den gesetz-
lichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden 
sowie das Kapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach 
den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem 
Maße gebildet. 

Die Stadt hat gem. § 14 GemHVO zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die 
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit in Teilbereichen eine Kosten- und 
Leistungsrechnung (in Form einer Voll- bzw. Teilkostenrechnung) aufgebaut. Die Ergebnisse 
der Kosten- und Leistungsrechnung sind als interne Leistungsbeziehungen in den Teiler-
gebnisrechnungen gesondert ausgewiesen. 
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Der Anhang enthält gemäß § 50 GemHVO die notwendigen Erläuterungen der Vermögens-
rechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt 
angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, sowie die sonstigen Pflichtanga-
ben. 

Die Revision kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 
ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet 
worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht. 

	

5.1.8 	Rechenschaftsbericht 

Der vom Magistrat aufgestellte Rechenschaftsbericht ist diesem Bericht als Anlage 5 beige-
fügt. 

Der Rechenschaftsbericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
den gesetzlichen Vorschriften. 

Die Prüfung ergab, dass der Rechenschaftsbericht 

• mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht; 

• insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt; 
• die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
• alle weiteren nach § 51 GemHVO erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält. 

Der Revision sind keine (weiteren) nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vor-
gänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre. 

	

5.1.9 	Ausgleich der Gebührenhaushalte 

Die Entwicklung der Deckung des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft zeigt die folgende 
Aufstellung: 

Gebührenrechtliches Ergebnis (Darstellung gerundet) 

Ordentliche Erträge und Aufwendungen nach interner Leistungsverrechnung (ILV) sind ent-
halten. Erträge aus der Auflösung Sonderposten und außerordentliche Erträge und Aufwen-
dungen sowie Abschreibungen auf Forderungen sind nicht  enthalten. 

Bereich Erträge 
inkl ILV . 

2011 
Aufwendungen 

inkl 	ILV .  Zuschussbedarf 
bzw. Oberdeckung 

,Deckungs- 
qUote 

Abfallwirtschaft 1.396.849,00 1.250.978,00 145.870,00 111,66% 

Der Überschuss wurde unter Berücksichtigung von Verlusten aus Vorjahren im Haushalts-
jahr 2011 dem Sonderposten für den Gebührenausgleich (137.017,21 €) zugeführt. 
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5.2 	Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

5.2.1 	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Es wird auf die Angaben im Anhang der Stadt (Anlage 4) verwiesen. 

Die folgenden wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Haushaltsjahr ausgeübten Bilan-
zierungs- und Bewertungswahlrechte, die folgenden wesentlichen wertbestimmenden Fakto-
ren sind im Hinblick auf die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses beson-
ders zu erwähnen: 

Die Beteiligungen der Stadt an kommunalen Zweckverbänden, für die bisher noch kein dop-
pischer Abschluss vorliegt, wurden mit dem Erinnerungswert angesetzt. Gemäß § 108 Abs. 
5 HGO kann diesbezüglich noch eine Korrektur in den vier der Eröffnungsbilanz folgenden 
Jahresabschlüssen erfolgen. Dies wurde auskunftsgemäß jedoch erst im Haushaltsjahr 
2012 vorgenommen. 

Nach dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 23.07.2008 
soll bei den Zweckverbänden für Zwecke der Bilanzierung die Beteiligungsquote durch einen 
Beschluss der Verbandsversammlung dauerhaft festgestellt werden. Dieser Beschluss ist 
der Revision noch vorzulegen. 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr, mit Ausnah-
me der Nutzungsdauerverlängerung im Bereich der Straßen von 30 auf 40 Jahre, unverän-
dert angewandt. 

	

5.2.3 	Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Aus-
wirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen. 
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6. 	STEUERLICHE UND RECHTLICHE VERHÄLTNISSE 

	

6.1 	Steuerliche Verhältnisse 

Tatsächliche Verhältnisse 

Die Stadt Karben unterliegt nur mit ihren BgA der Steuerpflicht. 

Die Stadt Karbon unterhält folgende BgA: 

- Wasserversorgung (im Eigenbetrieb Stadtwerke) 
- Pflegedienst (Eigenbetrieb) 
- Museum (im Eigenbetrieb KIM) 
- Büchereien (im Eigenbetrieb KIM) 
- Sporthallen (im Eigenbetrieb KIM) 
- Bürgerhäuser (im Eigenbetrieb KIM) 
- Kindertagesstätten (im Eigenbetrieb KIM) 
- Vermietung Containerstellplätze (DSD) 

Die Pflicht zur Abgabe von Körperschaft- bzw. Gewerbesteuererklärungen erstreckt sich 
jeweils auf die einzelnen BgA. 

Außenprüfung 

Die letzte Lohnsteuerauflenprffung im Prüfungszeitraum fand vom 02.07.2012 bis 
06.07.2012 statt. Sie umfasste die Veranlagungszeiträume 2008 bis 2011. Es ergaben sich 
keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen. 

Die letzte Betriebsprüfung im Prüfungszeitraum nach § 28 p Abs. 1 SGB IV wurde vom 
13.03.2013 bis 14.03.2013 durchgeführt. Sie umfasste den Prüfzeitraum 2009 bis 2012. Es 
ergaben sich keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen. 

6.2 	Beteiligungen 

Verbundene Unternehmen und Eigenbetriebe 

Stadtwerke Karben (Eigenbetrieb) 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft P & P Treuhand GmbH mit Datum vom 14.04.2014 geprüft und erhielt ei-
nen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Das Geschäftsjahr schloss mit ei-
nem Jahresverlust i. H. v. 4.081.167,68€ ab. 
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Pflegedienst der Stadt Karben (Eigenbetrieb) 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 (Liquidationsschlussbilanz) wurde von der 
Wirtschaftsprüferin Natascha Puckler mit Datum vom 20.11.2012 geprüft und er-
hielt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Das Geschäftsjahr schloss 
mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 25.664,86 E ab. 

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH 

Die Gesellschaft ist eine 100%ige Tochter der Stadt Karben. Der Jahresab-
schluss zum 31.12.2011 wurde von der Wirtschaftsprüfergesellschaft Schüller-
mann und Partner AG geprüft und erhielt mit Datum vom 12.03.2013 einen un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk. Das Geschäftsjahr schloss mit einem 
Jahresüberschuss 1. H. v. 170.750,49 E ab. 

Eigenbetrieb Kommunales Immobilienmanagement Karben 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Schüllermann und Partner AG mit Datum vom 20.12.2013 geprüft und er-
hielt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Das Geschäftsjahr schloss 
mit einem Jahresverlust i. H. v. 31.801,35 E ab. 

Beteiligungen über 20% und Anteile an Verbänden 

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatals 
Wasserversorgungsverband Kaichen-Heldenbergen-Burg-Gräfenrode 
Wasserverband Nidder-Seemenbach 

- Wasserverband Nidda 
Zweckverband Regionalpark Niddaradweg 
Planungsverband Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main 
ekom 21 

6.3 	Wesentliche Verträge 

• Wegenutzungsvertrag zwischen der Stadt Karten und der Oberhessischen Versor-
gungsbetriebe Aktiengesellschaft über den Betrieb des örtlichen Energieversor-
gungsnetzes der allgemeinen Stromversorgung in der Stadt Karben. Der Vertrag da-
tiert vom 07.11.2008. Er wurde mit einer Laufzeit vom 26.09.2008 bis zum 
25.09.2028 abgeschlossen. 

• Lichtlieferungsvertrag zwischen der Stadt Karben und der Oberhessischen Versor-
gungsbetriebe Aktiengesellschaft über die Beleuchtung der öffentlichen Wege und 
Flächen in den Stadteilen Burg-Gräfenrode, Groß-Karben, Klein-Karben, Kloppen-
heim, Okarben, Petterweil und Rendel. Der Vertrag datiert vom 07.11.2008. Er wurde 
mit einer Laufzeit vom 26.09.2008 bis zum 25.09.2028 abgeschlossen. Gemäß Ver-
trag ist die OVAG Eigentümerin der Straßenbeleuchtung. 
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• Vertrag zwischen der Stadt Karben und der Fa. REMONDIS GmbH & Co. KG, Regi-
on Südwest für die Leistungen zur Sammlung und Beförderung von Restabfall und 
Bioabfall. Der Vertrag datiert vom 29.11.2010. Der Vertrag beginnt am 01.01.2011 
und hat eine Dauer von 5 Jahren mit Verlängerungsoption. Die Beauftragung endet 
somit spätestens zum 31.12.2017. 

• Vertrag zwischen der Stadt Karben und der Fa. REMONDIS GmbH & Co. KG, Regi-
on Südwest für die Leistungen zur Sammlung und Beförderung von Sperrmüll und 
Grünabfall. Der Vertrag datiert vom 12.10.2010/ 29.11.2010. Der Vertrag beginnt am 
01.01.2011 und hat eine Dauer von 5 Jahren mit Verlängerungsoption. Die Beauftra-
gung endet somit spätestens zum 31.12.2017. 

• Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Karben und dem Wetterau-
kreis über die Anmietung und Bewirtschaftung von Müllgrossbehältern für die Samm-
lung von Abfällen. Die Vereinbarung datiert vom 06.10.2010/ 13.10.2010. Die Ver-
einbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und tritt am 1. Januar 2011 in 
Kraft. 
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7. 	BESTÄTIGUNGSVERMERK 

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die Revision dem als Anlagen 1 bis 4 beigefügten Jah-
resabschluss der Stadt zum 31. Dezember 2011 und dem als Anlage 5 beigefügten Re-
chenschaftsbericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 den folgen-
den eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

"Schlussbericht der Revision: 

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Rechen-
schaftsberichtes der Stadt für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 
nach den gemeindewirtschaftlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Magistrats. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Rechen-
schaftsbericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 128 HGO vorgenommen. Die ist so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögli-
che Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des Internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben der Buchführung, Jahresabschluss und 
Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen des Magistrats sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Rechenschaftsberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Die Stadt hat den Jahresabschluss unter Anwendung des Erlasses vom 30. Juli 2014 aufge-
stellt. 

Die Stadt hat in folgenden Bereichen Erleichterungen angewendet: 

• Ausweisänderungen 
• Wertberichtigungen 

Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Einschränkungen zu keinen Einwendun-
gen geführt: 

Wir weisen darauf hin, dass die Jahresabschlüsse 2007 bis 2011 hinsichtlich der Abstimm-
barkeit der ForderungenNerbindlichkeiten gegen die Stadtwerke einzuschränken sind. Eine 
Abstimmbarkeit ist auf Grund fehlender Spitzabrechnungen und zeitlicher Buchungsunter-
schiede nicht gegeben. Mit Überführung der Salden aus den Verrechnungskonten mit den 
Stadtwerken zum 31.12.2011 sollte eine Abstimmung erfolgen. Aus Sicht der Stadt bestehen 
zum 31.12.2011 per Saldo Forderungen von rund 46 TE, die dann mit den Stadtwerken ver-
rechnet werden sollen. 
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Weiterhin ist der Jahresabschluss 2011 hinsichtlich der Abstimmbarkeit zwischen Haupt-
und Nebenbuch der Debitoren/Kreditoren einzuschränken. Zum Teil bestehen erhebliche 
Differenzen zwischen den Büchern, für die aus zeitlichen Gründen noch keine Erläuterung 
vorgelegt werden konnte. Die Abstimmung zwischen Haupt- und Nebenbuch wird zum Jah-
resabschluss 2012 angestrebt. 

Mit diesen Einschränkungen entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Stadt. 

Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar." 

Der vorstehende Schlussbericht wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 
und in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei kommunalen 
Abschlussprüfungen (vgl. IDR PL 260) erstattet. 

Friedberg, den 29.09.2016 

Die Leiterin 
der Revision des Wetteraukreises 

gez. Herrscher 
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8. 	ANLAGEN ZUM SCHLUSSBERICHT 

1 	Vermögensrechnung 

2 	Ergebnisrechnung 

3 	Finanzrechnung 

4 	Anhang 

5 	Rechenschaftsbericht 
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